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494 Einzelbesprechungen 

Die von Sch. philologisch, hagiographisch und literarhistorisch (mit Nachweisen 
der Zitate aus Bibel, der 'Regula Benedicti', dem 'Exordium magnum Cisrcrciensc', 
der 'Vita s. Bernardi' und dessen Schriften cre.) erschlossene Vita ist deshalb bemer
kenswert, da eine unerwartete Fülle a lltagsgeschichdicher Detai ls in den Text einge
flossen ist. Diese Passagen machen die Vita zu einem eher raren Dokument spätmit
tclaltcrlicher Lebenswelt. So vertreibt Sophia schon als Schulkind ein übelriechendes 
Wiesel durch ihr Gebet aus dem Unterricht, sie sorgt ferner dafür, daß ei ner Begine 
ein schwarzes, kurzbeiniges Huhn, das täglich große Eier legen kann, zuteil wird. 
Ein entlaufenes Huhn kehrt schließlich auf wundersame Weise nach acht Tagen ins 
Kloster zurück, das Sophia erSt nach Schlagen des Kreuzzeichens endgültig einfan
gen kann. Einblick in Sophias Intimsphäre gibt das 'Wunder von den drei glühenden 
Steinen im Badebottich'. Unbeschadet tritt die Heilige (nudipes) auf den einen Stein, 
setzt sich (nuda) auf den anderen und benunt den dritten gleichsam als weiches 
wollenes Schamtuch (tercium pro perizamate arripuit, quem ita mollem semit quasi 
vel/us fane; zu 'perizoma' cf. Gen. 3, 7 und Isid. orig. 19,22,5 qua tantum genitafia 
canteguntur). Diesen Badezwischenfall übersteht Sophia sine manuum et tocius cor
paris lesione. Ebenfalls lebensnah ist der Bericht über zwei zerschlissene Kutten, die 
von der Heiligen auf wundersame Weise ohne Stückelei (sine pittacio) wiederherge
stellt werden, wobei das Gewand bereits durchscheinend wie ein Mohnblatt (quasi 
folium papaveris; übrigens einer der raren Vergleiche) gewesen war. Vollends in die 
monastische Alltagsweh führen zwei $chadenswunder. So stürzt eine Botin mit ei
nem Eierkorb, ohne daß nur ein Ei zerbricht. Auch bei einem Sturz mit einem Bier
krug, der aus der nahen Stadt gebracht wird, kommt durch Sophias Wunderkrah 
weder die Besorgerin zu Schaden noch geht dem Kloster ein Tropfen Gerstensah 
verloren. Übrigens wurde wegen ähnlicher Wunder Thomas ßecket zum Patron der 
Bierbrauer erhoben, was Sophia gotdob erspart gebfleben ist (s. dazu Materials for 
the History oE Thomas Becket, hgg. by J. C. ROBERTSON/j. B. SHEPPARD, Bel. 1, 
1875, 500e.; Bd. 2, 1876, 253f.; T. BORENIUS, Tbe Murderers of St. Thomas Becket 
in Popular Tradition, in: Folk-Lore 43, 1932, 175~192, hier S. 17M.). 

Mit dieser Edition hat Sch. einen kleinen funkelnden Edelstein in die Monstranz 
der hagiographischen 'memoria' eingesetzt, wofür ihr sehr zu danken ist. 

Wolfgang MAAz 

Friedrich Wolpmann, Disputatio juridica, übersetzt und hg. von Carsten 
SCHMIEDER, Bertin 2007 (Hybris Verlag), 119 S. mit einem Frontispiz. 

Dem Latinisten und Kulturwissenschaftler C. SCHMIEDER ist ein in mehrerer 
Hinsicht bemerkenswertes Fundstück aus der neulateinischen juristischen Literatur 
zu verdanken, das von literarhistorischem Interesse ist. Es handeh sich um eine 
kommentierte Edition und Übersetzung einer 'Disputatio juridica desumpta ex rela· 
tione de insula Pine' (Bremen 1674) des Bremer Juristen Friedrich Wolpmann 
(165 1- 1719), über den bereits j. H. ZEDLER, Grosses vollständiges Universal-Lexi
kon, Bd. 58, 1748, 1462f., hinreichend Auskunft gegeben hat. 
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Die zu komcxtualisierende 'Disputatio', ganz in der amiken Traditi on fingierter 
Rechtsfäll e stehend, behandeh ein Thema, das zum Symagma vor-Dcfoescher Ro
binsonaden gehört: Im Jahre 1589 geht ein englisches Schiff auf der Reise nach Ost
Indien unter. Lediglich ein Buchhalter (! ) namens George Pine und vier Frauen -
darumer eine Schwarzafrikanerin - können sich auf eine unbewohnte, schier para
diesische Insel rC!-1en. Mit Schiffsvorräten gut versorgt, bleibt der Sündenfall nicht 
aus. Konsensual zeugt Pine, nach dem die Insel genannt wird, mi t den Frauen insge
samt 48 Kinder. Der 'causa' liegt der Bericht eines Henry NEVILLE (1 620- 1694) 
'The Isle of Pines, or A late discovery of a fourth Island in Terra Australis, Incognita 
(London 1668) zugrunde. Es sei dahingestellt, ob das u.a. schon bei Rabclais be
legte französische Argorwort ' pine' (: membrum virile) beim Namen Pine sprechend 
mitgedacht werden könnte (s. Jacques CELLAkO I Alain REY, Dictionnaire du fran
cais noncon ventionnel, Paris 1980, 641f.). Diese hedonistische Männerphantasie, 
gegen Arbeitsamkeit, Ordnung und sexuelle Repression satirisch imendiert, machte 
alsbald in Europa Furore, wofür auch Wolpmanns Text (1674 ) steht. Sie wurde in 
zahlreiche Sprachen übersent und beeinflußte später Johann Gottfried Schnabels 
'Insel Felsenburg' (1 731) (s. dazu Fritz BROGGEM ANN, Utopie und Robinsonade. 
Untersuchungen zu Schnabels Insel Felsenburg, Berlin 1903 , 124- 130, sowie Kar! 
RElcHERT, Robinsonade, Utopie und Satire im 'Joris Pines' (1 7261, in: Arcadia 1, 
1966,50 - 69) . In einer der nachfolgenden augmentierten Lebensbeschreibungen Pi
nes (1726) erhält dieser übrigens den ebenfalls sprechenden Vornamen Joris. Hier 
handelt es sich, wie ich meine, um einen gelehrten Hinweis auf das auch in Wolp
manns 'Disputatio' erörterte Thema der Polygamie, die von den Münsteraner Täu
fern (1 534) eingeführt (TRE 32 [2001] 610f.) und von David Joris (ca. 1501-
1556), einem frühen Verfechtet der Reformation, spirituell gerechtfertigt wurde 
(TRE 17 [1988[ 238-242) . 

Wolpmann untersucht zunächst im mustergültigen juristischen Verfahren in einer 
'Quaestio prima' (19- 45) die Frage des rechtmäßigen Besitzes der Insel, erörtert die 
Zweifelsgründe, dann die 'rationes decidendi' sowie deren ' responsiones' und kommt 
zum Schluß, daß Pines Nachkommen die Insel rechtmäßig für die englische Krone er
worben haben. Die 'Quaestio secunda' (45-93) greift die brisante Frage nach der 
Rtthtmäßigkeit der Polygamie ('consocatio cum quatuor feminis'), die bereits im AT 
von Lamech, Abraham, Jakob, David und Salomon praktiziert worden ist, bejaht und 
untermauert diese mit den ' rationes decidendi" erwidert den ' rationes dubitandi ' und 
kommt zum ebenfalls salomonischen Schluß, daß die realisierte Männerphantasie 
zwar nicht beStraft werden muß, aber auch nicht gebilligt werden darf. 

Ungeachtet der staubtrockenen juristischen Beweisführung und Urteilsfindung 
beeindruckt der Bildungshorizont Wolpmanns und die rhizomatische Prädominanz 
der antiken paganen wie christlichen Autoren, die gleichberechtigt als 'auctoritates' 
aufgerufen werden (Plautus, Cicero, Livius, Ovid, Juvenal, Statius, Valerius Maxi
mus, Seneca d. Ä., die beiden Plinii, Claudian, Tertullian, Lactam:, Augustinus und 
Hieronymus). Daß Wolpmann die juristische Tradition beherrscht, zeigt ein Ver
gleich mit ZED LERS Artikel 'Polygamie' (Bd . 28, 1741 , 1300- 1313), der eine Viel
zahl derselben Autoren anführt. 



 
 

 
 


